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§ 9
Das Zentralinstitut nimmt in Abstimmung mit den 

zentralen Organen in internationalen Organisationen 
die Interessen der Deutschen Demokratischen Republik 
auf dem Gebiet der Qualitätssicherung und -entwick- 
lung bezüglich der Gestaltung wahr und arbeitet mit 
entsprechenden Einrichtungen der sozialistischen Län
der zusammen.

III.

Leitung, Arbeitsweise und Struktur 
des Zentralinstituts für Gestaltung

§ 10

(1) Das Zentralinstitut wird vom Direktor nach dem 
Prinzip der Einzelleitung geleitet. Der Direktor ist 
dem Präsidenten des DAMW für die Tätigkeit des 
Zentralinstituts verantwortlich und rechenschafts
pflichtig.

(2) Der Direktor des Zentralinstituts wird durch 
den Präsidenten des DAMW berufen und abberufen.

(3) Die leitenden Mitarbeiter des Zentralinstituts 
sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie 
der Weisungen der übergeordneten Leiter in ihren 
Aufgabenbereichen entscheidungs- und weisungsbe
fugt. Sie sind den übergeordneten Leitern verant
wortlich und rechenschaftspflichtig.

§ И

Struktur- und Stellenplan des Zentralinstituts wer
den nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
aufgestellt und bestätigt. Die Begründung oder Been
digung der Arbeitsrechtsverhältnisse der Mitarbeiter 
des Zentralinstituts erfolgt durch den Direktor des 
Zentralinstituts oder durch die von ihm beauftragten 
leitenden Mitarbeiter auf der Grundlage der gesetz
lichen Bestimmungen.

§ 12

(1) Das Zentralinstitut ist juristische Person und 
Haushaltsorganisation. Sein Sitz ist Berlin, die Haupt
stadt der Deutschen Demokratischen Republik.

(2) Das Zentralinstitut wird im Rechtsverkehr durch 
den Direktor vertreten. Bei Verhinderung des Direk
tors vertritt der von ihm bestimmte Stellvertreter das 
Zentralinstitut.

(3) Andere Mitarbeiter des Zentralinstituts sind im 
Rahmen der ihnen vom Direktor erteilten Vollmachten 
zur Vertretung des Zentralinstituts im Rechtsverkehr 
befugt.

§ 13

Für die Tätigkeit des Zentralinstituts und der von 
ihm Beauftragten werden Gebühren gemäß der Ver
ordnung vom 28. Oktober 1955 über die staatlichen 
Verwaltungsgebühren (GBl. I S. 787) und den dazu er
gangenen Anordnungen erhoben, soweit es sich nicht 
um Leistungen auf Grund von Wirtschaftsverträgen 
handelt, für die Preise vereinbart werden.

§ 14
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 14. Oktober 
1963 über das Zentralinstitut für Formgestaltung 
(GBl. II S. 739) außer Kraft.

Berlin, den 31. August 1965

Der Präsident 
des Deutschen Amtes für Meßwesen 

und Warenprüfung 
der Deutschen Demokratischen Republik

Prof. Dr. habil. L i l i e

Anordnung Nr. 3*
über die örtliche Zuständigkeit der Senate und 

Kammern für Arbeitsrechtssachen bei den 
Bezirks- bzw. Kreisgerichten.

Vom 10. September 1965

Die Entwicklung der Rechtsprechung auf dem Gebiet 
des Arbeitsrechts erfordert die Bildung von Kammern 
für Arbeitsrechtssachen bei allen 'Kreisgerichten gemäß 
§ 39 des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 17. April
1963 (GBl. I S. 45). Aus diesem Grunde wird im Ein
vernehmen mit dem Minister der Finanzen und in 
Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes angeordnet:

§ 1
Die Anordnung vom 27. Juni 1963 über die örtliche 

Zuständigkeit der Senate und Kammern für Arbeits
rechtssachen bei den Bezirks- bzw. Kreisgerichten 
(GBl. II S. 518) und die Anordnung Nr. 2 vom 25. Juli
1964 über die örtliche Zuständigkeit der Senate und 
Kammern für Arbeitsrechtssachen bei den Bezirks- 
bzw. Kreisgerichten (GBl. II S. 684) werden aufgehoben.

§ 2
Für die Durchführung von Verfahren in Arbeits

rechtssachen sind die Kreisgerichte nach den Bestim
mungen des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 17. April 
1963 (GBl. I S. 45) und der Arbeitsgerichtsordnung vom
29. Juni 1961 (GBl. II S. 271) zuständig.

§ 3
Die bei den bisherigen Kammern für Arbeitsrechts

sachen anhängigen Sachen gehen mit der Wahl der 
Richter des neu zuständigen Kreisgerichtes und in dem 
Stand, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt befinden, 
an dieses Gericht über.

§ 4
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 10. September 1965

Der Minister der Justiz
I. V.: R a n k e  

Erster Stellvertreter des Ministers

* Anordnung Nr. 2 vom 25. Juli 1964 (GBl. II Nr. 78 S. 684)


